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Sehr  geehr te r  Her r  P räs ident ,

den F ragen s ind  f o lgende  Aus führungen vo ranges te l l t :

„Seit dem 1. Januar 2022 ist das Töten von Küken aufgrund ihres Ge-
- schlechts verboten. Seither bestimmen viele Zuchtbetriebe schon wäh-

rend der Bebrütung das Geschlecht der nach 21 Tagen schlüpfenden Kü-
ken und sortieren Eier, aus denen später männliche Küken schlüpfen wür-
den aus. Derzeit ist eine sichere Geschlechtsbestimmung technisch erst
nach dem 9. bzw. 12. Tag möglich. In Anlehnung an wissenschaftliche Er-
kenntnisse zum Schmerzempfinden von Hühnerembryonen darf die Ge-
schlechtsbestimmung ab dem 1. Januar 2024 nur noch bis zum 7. Tag er-
folgen. Eine Initiative der Bundesregierung sieht nun die Änderung dieser
Regelung vor und dabel den 7. durch den 13. Bebrütungstag zu ersetzen.
Ein alternativer Ansatz ist die so genannte Bruderhahnaufzucht, bel der
die männlichen Tiere der Legerassen aufgezogen und lebend vermarktet
werden. Ein weiterer Ansatz ist die Abkehr von Zuchtvarianten, die auf nur
ein Merkmal selektieren hin zu sogenannten Zweinutzungshühnern, die el-
nen züchterischen Ausgleich zwischen Lege- und Mastleistung darstel--
len."

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Wie viele Legehennen-Zuchtbetriebe (Brütereien) mit jewells wel-
chen Kapazitäten sind derzeit im Freistaat Sachsen ansässig? (Bitte nach
Landkreisen und kreisfreien Städten auflisten.)

Frage 2: Welche der möglichen Ansätze zum Umgang mit männlichen Kü-
ken werden von den jeweiligen Betrieben in jeweils welchem Umfang prak-
tiziert?
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Frage 3: Wie viele Kontrollen mit welchen Ergebnissen wurden durch die zuständi-
gen Veterinärämter seit Inkrafttreten des Verbots in den einzelnen Betrieben durch-
geführt?

Frage 4: Welche Erkenntnisse resultierten daraus zum Umgang der Brütereien mit
geschlüpften Küken und deren Verbleib?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 bis 4:

In Beantwortung der Frage 1 wird mitgeteilt, dass es im Freistaat Sachsen keine Brütereien
für Legehennen gibt, für die das in § 4c des Tierschutzgesetzes geregelte Verbot des Kü-
kentötens relevant ist. Damit entfällt eine Beantwortung der Fragen 2 bis 4 zu Ansätzen
zum Umgang mit männlichen Küken, zur Anzahl der Kontrollen und zum Umgang der Brü-
tereinen mit den geschlüpften Küken.

Frage 5: Welchen Standpunkt vertritt die Staatsregierung zur geplanten Änderung,
den 7. Bebrütungstag bel dem zum 1. Januar 2024 in Kraft tretenden Verbot, die
Bebrütung männlicher Embryonen unter Zuhilfenahme der Geschlechtsbestim-
mung abzubrechen, auf den 13. Bebrütungstag zu verlegen?

Zur in-ovo-Geschlechtserkennung gab es am 30. März 2023 einen Bericht im zuständigen
Bundestagsausschuss, da die Studienlage eine Anpassung der Tageszahl in § 4c des
Tierschutzgesetzes erforderlich machen würde. Die zugrundeliegende Studie ist auf der
Seite des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft veröffentlicht
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/ Tiere/Tierschutz/bericht-21-6a-
tierschg-anlade.html (LINK zuletzt abgerufen am 09.05.2023).

Aus der Studie kann geschlossen werden, dass das Tierschutzgesetz bezüglich der Ta-
geszahl angepasst werden muss, da bei Hühnerembryonen kein Schmerzempfinden vor
dem 13. Bebrütungstag nachweisbar war. Der Änderungsantrag soil voraussichtlich an
das öko-Landbaugesetz, BT-Drucksache 20/6313 (1. BR-Durchgang war im April-Plenum:
BR-Drs. 75/23 — Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des öko-Landbaugeset-
zes und des öko-Kennzeichengesetzes) angefügt werden.

Im Übrigen wird von einer Beantwortung der Frage unter Verweis auf Artikel 51 Absatz 2
der Verfassung des Freistaates Sachsen abgesehen, da sie den nicht ausforschbaren
Kernbereich Exekutiver Eigenverantwortung berührt.

Gemäß Artikel 51 Absatz 2 der Verfassung des Freistaates Sachsen kann die Staatsre-
gierung die Beantwortung von Fragen ablehnen, wenn diese den „Kernbereich exekutiver
Eigenverantwortung" berühren.

Der Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung schließt einen nicht ausforschbaren Initi-
ativ-, Beratungs- und Handlungsbereich der Staatsregierung ein. Hierzu gehören sämtli-
che interne Abstimmungs- und Willensbildungsprozesse sowie Planungen innerhalb der
Staatsregierung, die der Vorbereitung von Regierungsentscheidungen dienen (SächsVer-
fGH, Urteil vom 23. April 2008, Vf. 87-1-06). Die Frage betrifft — im Übrigen — interne Wil-
lensbildungs- und Abstimmungsprozesse der Staatsregierung. Diese sind jeweils noch
nicht abgeschlossen und betreffen damit den nicht ausforschbaren Kernbereich exekutiver
Eigenverantwortung.
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Auch eine Abwägung zwischen dem verfassungsrechtlich geschützten lnteresse der Ab-
geordneten an einer Beantwortung der Frage und dem ebenfalls verfassungsrechtlich ga-
rantierten Kernbereichsschutz der Staatsregierung ergibt nicht, dass die Frage zu
beantworten ist, denn gerade im Rahmen der Koordinierung im Bundesratsverfahren muss
gewährleistet sein, dass der Staatsregierung die Entscheidungsfreiheit verbleibt, die ihr
der Kernbereichsschutz vermittelt.

Mit freundlichen Grüßen
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